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Rechtsprechung

Videoüberwachung 

 
Schweiz. Bundesgericht 
Aufbewahrungsdauer von 
Aufnahmen 
Kantonales Recht; Art. 13 
BV, Polizeireglement Kt. St. 
Gallen 

Leitsatz 
Der Stadtrat ist darauf zu 

behaften, nach Art. 3 Abs. 4 
des Polizeireglements mit 
wirksamen Vorkehrungen 
sicherzustellen, dass jegliche 
missbräuchliche Verwen-
dung des Aufzeichnungsma-
terials ausgeschlossen wird.  

Sachverhalt 
Das Parlament der Stadt 

St. Gallen erliess am 16. 
Dezember 2004 ein neues 
Polizeireglement. Dieses 
regelt namentlich die Über-
wachung des öffentlichen 
Grundes (Art. 3). Absatz 3 
und 4 lauten wie folgt: 

„3Aufzeichnungsmaterial 
von Überwachungseinrich-
tungen wird nach 100 Tagen 
vernichtet. Vorbehalten bleibt 
die Weiterverwendung in 
einem Strafverfahren. 

4Eine missbräuchliche 
Verwendung des Bildmateri-
als ist durch geeignete tech-
nische und organisatorische 
Massnahmen auszuschlies-
sen.“ 

Am 20. Juni 2005 erhob 
der Beschwerdeführer Be-
schwerde und beantragte die 
Änderung von Art. 3 Abs. 3 
des Polizeireglements in 
dem Sinne, dass Aufzeich-
nungsmaterial von Überwa-
chungseinrichtungen nicht 

erst nach 100 Tagen,  son-
dern bereits nach 2 Tagen 
vernichtet werde. Die Be-
schwerde wurde teilweise 
gutgeheissen, wogegen die 
Politische Gemeinde St. 
Gallen ihrerseits beim Ver-
waltungsgericht des Kantons 
St. Gallen Beschwerde ge-
führt hat. Mit Urteil vom 9. 
Mai 2006 hiess das Verwal-
tungsgericht die Beschwerde 
der Politischen Gemeinde St. 
Gallen gut. Gegen dieses 
Urteil des Verwaltungsge-
richts hat der Beschwerde-
führer beim Bundesgericht 
am 12. Juni 2006 staats-
rechtliche Beschwerde erho-
ben. 

Entscheid des Gerichts 
Zunächst ruft das Bun-

desgericht in Erinnerung, 
dass eine Norm im Rahmen 
der abstrakten Normkontrolle 
nur aufgehoben werde, so-
fern sie sich jeglicher verfas-
sungskonformen Auslegung 
entziehe, nicht jedoch, wenn 
sie einer solchen in vertret-
barer Weise zugänglich 
bleibt. 

Der Beschwerdeführer 
erachte eine Aufbewah-
rungsdauer der Videoauf-
zeichnungen von 100 Tagen 
vor dem Hintergrund von Art. 
13 Abs. 2 BV als unverhält-
nismässig. Es gehe also 
darum, die Erforderlichkeit, 
die Geeignetheit und die 
Verhältnismässigkeit im En-
geren Sinne der Aufbewah-
rungsdauer zu überprüfen. 

Ziel des Einsatzes von Ü-
berwachungsgeräten sei die 
Feststellung von Straftaten, 
das Sichern von Beweisen 
und die Scherstellung einer 
repressiven Strafverfolgung. 
Die Aufzeichnungen stellen 
eine präventive Massnahme 
zur Verhütung von Straftaten 
dar.  

Eine gewisse Aufbewah-
rungsdauer ist gemäss Bun-
desgericht erforderlich, um 
die durch eine wirksame 
Strafverfolgung erhoffte Ab-
schreckungswirkung der 
Videoüberwachung sicher-
zustellen. Straftaten gegen-
über Personen würden oft 
erst auf Anzeigen oder Straf-
anträge hin bekannt. Sofern 
die Aufzeichnungen zur 
Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung eine 
effektive Strafverfolgung 
tatsächlich fördern sollen, sei 
erforderlich, dass das Auf-
zeichnungsmaterial auch 
tatsächlich zur Verfügung 
stehe und nicht vorschnell 
gelöscht werde. Hierfür falle 
ins Gewicht, dass das An-
zeigeverhalten der Betroffe-
nen weitgehend von persön-
lichen Umständen abhängt. 
Es sei nachvollziehbar, dass 
bei gewissen Straftaten aus 
Furcht oder Scham mit einer 
Anzeige eine gewisse Zeit 
zugewartet wird. Diesen 
persönlichen Umständen der 
durch Straftaten betroffenen 
Personen sei hinreichend 
Rechnung zu tragen. Des-
halb verletze die Aufbewah-
rungsfrist von 100 Tagen den 



Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit nicht, sei sie doch 
in etwa an die Antragsfrist 
von (neu) Art. 31 StGB ge-
koppelt.  

Die staatsrechtliche Be-
schwerde wurde entspre-
chend abgewiesen. 

Bemerkungen 
Das Urteil des Bundesge-

richtes ist ein klarer Rück-
schritt für den Persönlich-
keitsschutz und unterstützt 
alle politischen Kreisen, wel-
che im Aufstellen von Video-
kameras die Lösung des 
Gewalts- und Kriminalitäts-
problems sehen. In keiner 
Art und Weise wird nämlich 
die Wirkung von Videoüber-
wachungen hinterfragt. Da-
bei zeigen verschiedene 
Erfahrungswerte auf, dass 
die Videoüberwachung bes-
tenfalls zur geographischen 
Verlagerung der Kriminalität 
beiträgt. 

Zudem wird nicht darge-
legt, inwiefern Videokameras 
ohne Echtzeitüberwachung, 

präventiv wirken. Eine bes-
sere Aufklärungsrate von 
Straftaten liegt zwar auch im 
Interesse der Strafverfol-
gung, hat aber nicht zwin-
gend den behaupteten prä-
ventiven Charakter.  

Das Unbehagen des Bun-
desgerichts wird aber vor 
allem dort ersichtlich, wo es 
rügt, dass die Massnahmen 
von Art. 3 Abs. 4 des Regle-
mentes – zur Vermeidung 
eines Missbrauchs – im Va-
gen blieben. Es gehe nicht 
hervor, wie die Datensiche-
rung sichergestellt werde 
und mit welcher Unabhän-
gigkeit das Datenschutzor-
gan den Schutz der Auf-
zeichnungen vor unsachge-
mässer Verwendung wahr-
nehmen könne. Im Interesse 
von Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit wäre eine 
Regelung im Reglement 
indes angezeigt gewesen. 
Schliesslich müsse man aber 
davon ausgehen, dass sich 
die Stadt St. Gallen an die 
gesetzlichen Vorgaben halte. 

Das Bundesgericht macht 
sogar die ziemlich unbehol-
fen wirkende Aussage, die 
Stadt St. Gallen werde dar-
auf behaftet. 

Wenn es aber angezeigt 
ist, die Schutzmassnahmen 
im Polizeireglement näher zu 
umschreiben, stellt sich die 
Frage, ob die beanstandete 
Bestimmung überhaupt dem 
Bestimmtheitsgebot genügt. 

Insgesamt hinterlässt also 
der besprochene Entscheid 
einen faden Beigeschmack. 
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